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Paul Bahr 
gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften 

(„Beamter: Ruhegehalt wegen Dienstunfähigkeit“) 

Rechtssache 12/83 

Leitsätze 

Beamte — Soziale Sicherheit — Versicherung gegen Unfälle und Berufskrankheiten — 
Dienstunfähigkeit — Eröffnung des Verfahrens zur Feststellung der Dienstunfähigkeit — 
Voraussetzungen 

(Beamtenstatut, Artikel 78; Anhang VIII, Artikel 13) 

Nach Artikel 13 des Anhangs VIII, der 
gemäß Artikel 78 des Statuts die Voraus
setzungen festlegt, unter denen ein Be
amter Anspruch auf ein Ruhegehalt we
gen Dienstunfähigkeit hat, kann nur ein 
Beamter, der seinen Dienst aufgeben 
muß, weil er sein Amt wegen seiner 
Dienstunfähigkeit nicht weiter wahrneh
men kann, Betroffener eines Verfahrens 
zur Feststellung der Dienstunfähigkeit 
sein. 

Hieraus folgt, daß der Beamte, der seit 
mehreren Jahren aus dem Dienst ausge
schieden ist und von einer Krankheit be
fallen wird, die ihn dienstunfähig ma
chen würde, wenn er noch im aktiven 
Dienst stünde, nicht schon aus diesem 
Grund einen Anspruch auf die Eröffnung 
des Verfahrens zur Feststellung der 
Dienstunfähigkeit hat. 
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